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Dringlichkeitsantrag

des NEOS Landtagsklub (Erstantragstellerin LA Susanna Riedlsperger)
betreffend: Moderne Ländervertretung

Der Landtag wolle beschließen
“Der Landeshauptmann von Tirol wird ersucht, sich im Rahmen seines Vorsitzes der Landeshauptleutekonferenz gegenüber dem Bund für eine Reform der bundesstaatlichen Institutionen einzusetzen, die auch die Reformierung und eventuelle Abschaffung des Bundesrates umfasst. Dabei soll geprüft werden, wie im Rahmen einer bundesverfassungsrechtlichen Reform die Aufgaben des Bundesrates neu geordnet und die Mitwirkungsrechte der Länder auf andere, effizientere Weise organisiert werden können.”
Zuweisungsvorschlag:
Bei Nichtzuerkennung der Dringlichkeit möge der Antrag gem. § 27 Abs.3 GO-LT dem  zugewiesen werden.

Begründung:
Das österreichische Parlament besteht aus zwei Kammern: dem Nationalrat und dem Bundesrat. Während der Nationalrat als direkt gewählte Volksvertretung die zentrale gesetzgebende Rolle einnimmt, soll der Bundesrat gemäß der österreichischen Bundesverfassung die Interessen der Länder im Gesetzgebungsprozess vertreten.
In der politischen Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass der Bundesrat diese Rolle nur sehr eingeschränkt erfüllt. Seine Mitwirkungsrechte beschränken sich überwiegend auf ein aufschiebendes Veto, das vom Nationalrat in den meisten Fällen überstimmt werden kann. Nur in wenigen Ausnahmefällen verfügt der Bundesrat über ein stärkeres Mitwirkungsrecht.
Damit ist der Einfluss des Bundesrates auf die Bundesgesetzgebung insgesamt sehr begrenzt. Tatsächlich wird der Bundesrat vielfach als politisches Organ wahrgenommen, das kaum eigenständige Gestaltungsmöglichkeiten besitzt und dessen Entscheidungen in der Praxis selten unmittelbare Auswirkungen auf den Gesetzgebungsprozess haben.
Zugleich hat sich im österreichischen Föderalismus eine andere Form der Abstimmung zwischen Bund und Ländern entwickelt. Insbesondere die Landeshauptleutekonferenz hat sich zu einem zentralen Forum der politischen Koordination zwischen den Bundesländern und dem Bund entwickelt.
Vor diesem Hintergrund wird seit vielen Jahren immer wieder eine grundlegende Reform der bundesstaatlichen Institutionen diskutiert. Eine solche Reform könnte auch die Abschaffung des Bundesrates und eine Neuordnung der Mitwirkungsrechte der Länder auf Bundesebene umfassen. Ziel einer solchen Reform wäre es, die institutionellen Strukturen des Bundesstaates effizienter, transparenter und zeitgemäßer zu gestalten.
Der Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz bietet eine geeignete Plattform, um eine solche Diskussion auf Bundesebene anzustoßen und gemeinsam mit den anderen Bundesländern Reformvorschläge für eine Modernisierung des österreichischen Föderalismus zu entwickeln.
Aus diesen Gründen erscheint es sinnvoll, dass sich der Landeshauptmann im Rahmen seines Vorsitzes der Landeshauptleutekonferenz für eine entsprechende Reforminitiative einsetzt.
Die Dringlichkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass Tirol nur noch bis zum Sommer den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz inne haben wird.
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